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RS OGH 1982/3/11 8Ob38/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1982

Norm

StVO §2 Abs1 Z2

StVO §19 Abs6 BVIg

Rechtssatz

An das Garagengebäude anschließende befahrbare Teile der Straße sind unabhängig von den daran bestehenden

Eigentumsverhältnissen der Fahrbahn zuzurechnen und stellen auch keinen im Verlauf der Straße be8ndlichen Platz

dar.
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